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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Thomas Uhlen (CDU) 

Regionale Härtefallfonds nur Symbolpolitik? 

Anfrage des Abgeordneten Thomas Uhlen (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 
20.01.2023  

 

Landkreise sowie kreisfreie Städte in Niedersachsen können laut Pressemitteilung der Landesregie-
rung vom 11. Januar 2023 seit Mitte Januar eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land unterzeich-
nen, um gemeinsam mit den örtlichen Energieversorgungsunternehmen regionale Härtefallfonds zur 
Vermeidung von Strom-, Fernwärme- oder Gassperren für Privatpersonen aufzulegen, die keine an-
deren staatlichen Unterstützungsleistungen erhalten können. Die Landesregierung geht dabei davon 
aus, dass aufgrund zahlreicher weiterer Hilfs- und Entlastungsprogramme von Bund und Ländern 
„die Zahl dieser Härtefälle in Niedersachsen glücklicherweise vergleichsweise gering ausfallen“1 
dürfte. Die kommunalen Spitzenverbände bestätigen diese Einschätzung, rechnen aber aufgrund 
des komplexen Verfahrens unter Beteiligung von Energieversorgungsunternehmen, Schuldnerbera-
tungsstellen und Kommunen und der aktuell hohen Arbeitsbelastung und des Personalmangels in 
den zuständigen Sozialämtern mit längeren Bearbeitungszeiten2. Der Landkreis Osnabrück sieht im 
Entwurf des Stellenplans einen Aufbau von sieben Stellen für die Bewirtschaftung des regionalen 
Härtefallfonds vor.  

1. Welche Landkreise und kreisfreien Städte planen die Unterzeichnung der Verwaltungsverein-
barung mit dem Land zur Einrichtung eines regionalen Härtefallfonds, und welche haben ge-
genüber dem Land verbindlich erklärt, keinen Härtefallfonds einzurichten? 

2. Für welchen Personenkreis geht die Landesregierung weiterhin von Deckungslücken aus, die 
bisher nicht durch Förderungen von Land und Bund bedient werden?  

3. Mit welchem Verwaltungsaufwand pro Fall kalkuliert die Landesregierung durchschnittlich? 

4. Welchen Personalaufwand kalkulieren die Kommunen für die Bewirtschaftung des regionalen 
Härtefallfonds? 

 

 

                                                
1  Landesregierung (2023): Hilfe in der Krise - Landesregierung unterstützt regionale Härtefallfonds mit 50 Mil-

lionen Euro, in: https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/uber_uns/presse/presseinformationen/hilfe-in-
der-krise-landesregierung-unterstutzt-regionale-hartefallfonds-mit-50-millionen-euro-218677.html , zuletzt 
abgerufen am 12.01.2023. 

2  Vgl. ebd.  

(Verteilt am 25.01.2023) 
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